
Am Gericht

Prozess ohne Klägerin
Eine Lehrerin bringt ihre ehemalige Arbeitgeberin vor Ge-
richt. Ihr sei missbräuchlich gekündigt worden. Doch dann 
erscheint sie nicht zur Verhandlung.
Von Daria Wild, 14.12.2022

Fast alle unsere Arbeits-, Nachbars-, GeschäWs-, ErbschaWs- und Rohn-
verhältnisse sind durch das Zecht bestimmt und vor Gericht verhandel-
bar. An pivilgerichten lässt sich deshalb gut beobachten, wie alltagsrelevant 
Zecht gesBrochen wird. Doch solche Verhandlungen werden selten be-
sucht, weder von interessierten Jürgern noch von –ournalistinnen ö ob-
wohl sie genauso fÖentlich sind wie die stra(rechtlichen. In beiden Zechts-
gebieten gibt es Ausnahmen zum )ÖentlichkeitsBrinziB. Im pivilrecht 
unter anderem dann, wenn es im Gerichtssaal zu VergleichsgesBrächen 
kommt Swobei einzelne Zichterinnen auch hier die )Öentlichkeit zulassenP.

Doch das )ÖentlichkeitsBrinziB ist an vielen Gerichten keine gelebte 
Uelbstverständlichkeit. Verhandlungstermine, die Uachverhalte, die Kro-
zesse selbst, die yrteilsverkündung sowie die yrteile müssten eigent-
lich (ür alle Interessierten zugänglich sein. Einige jantone, darunter Ja-
sel-Utadt, pug oder UchwTz, Bublizieren ;edoch keine Verhandlungstermine 
(ür ihre zivilrechtlichen Ver(ahren. Die )Öentlichkeit er(ährt nicht, wann 
zu welchem 1hema verhandelt wird ö die ZeBublik im vorliegenden Fall 
au( Nach(rage. ynd ist ein erstinstanzliches yrteil ge(ällt, so werden nur 
die Karteien in(ormiert. Dies, obwohl die Jundesver(assung die yrteils-
fÖentlichkeit ausdrücklich erwähnt4 wie übrigens auch die )Öentlichkeit 
der Gerichtsverhandlung.

Ort: pivilgericht Jasel-Utadt
Zeit: 20. November HMHH, 20 yhr
Fall-Nr.: GU.HMHH.H0
Thema: missbräuchliche jündigung, verein(achtes Ver(ahren

Die jlägerin, sozusagen der Grund dieses Krozesstermins, erscheint nicht.

Eine Viertelstunde ist bereits verstrichen, die Zichter haben hinter ver-
schlossener 1ür gewartet, nun fÖnet sie sich endlich.

Die Jeklagte und ihr Anwalt betreten den Zaum am basel-städtischen 
pivilgericht und lassen sich an einem 1isch aus dunklem 9olz nieder4 
vor ihnen, au( der hohen Zichterbank, das Fün(erkollegium um Gerichts-
Bräsident Georg Uchürmann. Es ist ein altehrwürdiger Uaal, der Jlick von 
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den puschauerBlätzen, die an jirchenbänke erinnern, (ällt durchs Fenster 
au( die DoBBeltürme des xünsters und an den Zichtern vorbei au( ein 
Kanoramagemälde des Jasler xalers Al(red 9einrich Kellegrini, datiert au( 
2«H«.

pwei bärtige xänner, ein ge(ällter Jaum.

Das Licht im Uaal ist sanW, die Akustik schwierig.

An diesem xontagnachmittag geht es um Arbeitsrecht, wie immer an 
xontagnachmittagen. Das basel-städtische pivilgericht verhandelt in-
nerhalb »:er Ge(ässe, die eine ?GeschäWsverteilung5 au( der Rebsite 
so beschreibt’ xietrecht am xontagmorgen, Arbeitsrecht am xontag-
nachmittag und so weiter.

Doch die geBlante An(angszeit, 20 yhr, ist überschritten, und eine Kartei 
(ehlt unentschuldigt.

jann trotzdem Brozessiert werden, ohne eine jlägerin3

Im pivilrecht sind die jläger die;enigen, von denen ein Krozess über-
hauBt angestrengt wird, weil sie eben ein Arbeits-, xiet- oder ein ande-
res GeschäWsverhältnis verhandeln wollen. Zichter Uchürmann betont zum 
Verhandlungsbeginn, es sei überraschend, dass die klagende Frau nicht er-
schienen sei.

Das Gericht musste deshalb beraten, ob die Verhandlung durchge(ührt 
werden soll, ob ö ;uristisch ausgedrückt ö au( die jlage eingetreten werden 
kann. 1rotz unentschuldigter Abwesenheit der jlägerin, die sich auch nicht 
durch einen Anwalt vertreten lässt.

Unechte Arbeit auf Abruf
Dem Gericht wird damit die xfglichkeit genommen, eine vollständige und 
vor allem eine mündlich vorgetragene jlagebegründung zu hfren ö und 
Ergänzungs(ragen zu stellen.

Aus der Uicht der )Öentlichkeit beziehungsweise der xedienvertreter, die 
diese )Öentlichkeit herstellen S?Jrücken(unktion5 nennt es das Jundes-
gerichtP, bedeutet die Abwesenheit der jlägerin auch, dass sie während der 
Verhandlung weniger Einblick in den Fall erhalten. Denn’ –ournalistinnen 
bekommen keinerlei ynterlagen, bevor sie sich an einen pivilBrozess bege-
ben.

Jei diesem Fall ohne jlägerin lässt der GerichtsBräsident immerhin Da-
vid Grimm, den Zechtsanwalt der beklagten Arbeitgeberin, Anträge stellen 
und hakt nach, wo etwas unklar ist. Aus diesen Verhandlungsminuten er-
schliesst sich der Uachverhalt Utück (ür Utück’ Eine internationale Uchule 
in Jasel, die durch die 9Z-Verantwortliche vor Gericht vertreten ist, kün-
digte einer im Utundenlohn angestellten Lehrerin. Diese be(and die jün-
digung (ür missbräuchlich und verlangte eine Entschädigung von mehr als 
(ün( xonatslfhnen.

Laut Jeklagtenanwalt kam sie au( einen Jetrag von OM6MMM Franken, war-
um, bleibt unklar.

Die Verhandlung wird allerdings im ?verein(achten Ver(ahren5 ge(ührt, was 
bei einem Utreitwert von unter 8M6MMM Franken mfglich ist. Die 9fhe der 
von der Lehrerin ge(orderten Entschädigung wäre deshalb mit Uicherheit 
1hema in der Verhandlung gewesen, doch nun bleibt GerichtsBräsident 
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Uchürmann nichts anderes übrig, als sich die eine Ueite anzuhfren. –ene 
der Uchule und damit der beklagten Arbeitgeberin.

Rie Jeklagtenanwalt Grimm aus(ührt, war das Arbeitsverhältnis zwischen 
Lehrerin und Uchule in einem Zahmenvertrag geregelt. Zahmenverträge 
sind Verträge, die kein »:es ArbeitsBensum (estlegen, sondern in denen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeberin einen minimalen und einen ma:imalen 
JeschäWigungsgrad vereinbaren ö sowie eine ma:imal erlaubte Abwei-
chung davon.

Laut Grimm handelte es sich beim Arbeitsverhältnis um eine sogenann-
te ?unechte Arbeit au( Abru(5, das heisst’ Die Arbeitnehmerin hat das 
Zecht, ?abgeru(ene5 Arbeitseinsätze abzulehnen. Die Arbeitgeberin wie-
derum muss nur die eÖektiv geleistete Arbeit entschädigen.

jündigt die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer, ist sie verBÄichtet, diesem 
während der ordentlichen jündigungszeit weiterhin die vereinbarte An-
zahl Utunden zuzuweisen. Es ist ein tückisches Arbeitsverhältnis, weil die 
Arbeitnehmerin, anders als bei der echten Arbeit au( Abru(, zwar entschei-
den dar(, ob sie die Arbeit machen will oder nicht. Uie ist gleichzeitig aber 
auch grfsseren ynsicherheiten ausgesetzt.

Die klagende Lehrerin hatte ein stark schwankendes ArbeitsBensum’ Laut 
dem Jeklagtenanwalt verdiente sie im August HMH2 über H8MM Franken, 
im UeBtember etwas unter HMMM Franken, im ktober nur knaBB über M-
 Franken, im November etwas mehr als 22MM Franken und im Dezember 
HH  Franken. Diese starken Uchwankungen zeigten, sagt Grimm, dass das 
?Arbeitsmodell seit –ahren so gelebt wurde5. Es biete keine Garantie (ür 
xindestBensen. Das sei der jlägerin bewusst gewesen.

Der Anwalt zeichnet das Jild einer sich in RidersBrüchen verheddernden 
LehrkraW ö die den jonÄikt nicht gescheut habe’ Uie habe sich seit xona-
ten beschwert und mehr ynterrichtsstunden verlangt, sich aber gleichzei-
tig über die Arbeitszeiten beklagt. pwei Utunden, (ün(zehn xinuten ohne 
Kause zu unterrichten, sei ihr zu lang gewesen.

Grimm zitiert eine xail vom ABril HMH2, in der die jlägerin darum bittet, 
Arbeitsstunden abgeben zu kfnnen’ ?Der Lehrerin war die Arbeit also zu 
viel.5 Im –uni desselben –ahres habe sich die jlägerin hingegen darüber 
beschwert, dass die Uchule ihr keine ynterrichtsstunden zuteile. Uicherheit 
sei ihr wichtiger als Fle:ibilität, sie wolle 2O bis HM Utunden Bro xonat mehr, 
sonst leite sie rechtliche Uchritte ein, wird die Abwesende zitiert.

Anwalt Grimm sBricht von ?ungerecht(ertigten andauernden Drohungen5, 
von einem ?wiederkehrenden jonÄiktBotenzial5.

Die Uchule,  sagt Grimm, habe sich gezwungen gesehen, das Arbeits-
verhältnis zu beenden. Die jündigung sei sachlich begründet worden und 
komme vermutlich beiden zugute, schliesslich sei das Arbeitsverhältnis 
schon immer ?enorm angesBannt5 gewesen. Dazu komme, dass sich die 
Lehrerin mit ihrer jlage zu bereichern versuche4 die Forderung nach 
(ün( xonatslfhnen Entschädigung bei eineinhalb –ahren Anstellung sei 
unverhältnismässig.

Rie oW bei Verdacht au( missbräuchliche jündigung klagte auch die 
Arbeitslosenkasse der ynia ö gegen die Uchule. Diese jlage sei eben(alls 
abzuweisen, schliesst der Anwalt.
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Teure Säumnis
–etzt müsste die jlägerin vor Gericht darlegen, warum die jündigung ihrer 
Ansicht nach missbräuchlich ist. Ras nicht geschieht, da sie ;a nicht ge-
kommen ist.

Utattdessen hakt GerichtsBräsident Uchürmann bei der Jeklagten nach, er-
wähnt das Uchulreglement, worin von xitwirkung die Zede sei4 die xit-
arbeiter hätten sich ?konstruktiv und kritisch5 mit ihrer Arbeitgeberin 
auseinanderzusetzen. All diese Fragen beantwortet die 9Z-Verantwortliche 
der Uchule direkt, das überlässt sie nicht ihrem Anwalt. Ihre usserungen 
geben ein Baar wenige weitere Einblicke in den strittigen Fall.

Zichter 1homas Fuchs will wissen, ob die ?Jelastung5, die der xailverkehr 
erkennen lasse, Auswirkungen au( die Arbeit der Lehrerin gehabt habe. 
?Nur im 1eam5, antwortet die 9Z-Frau, Jeschwerden über den ynterricht 
seien ihr keine bekannt. Zichterin Laura Gerster (ragt, wie mit den von 
LehrBersonen abgesagten Utunden umgegangen werde. Es gebe, so die Ant-
wort, einen Kool an Lehrerinnen und Lehrern, dort würden die Utunden 
dann neu verteilt.

Nach einer guten Utunde wird die Verhandlung beendet. Viele Fragen, die 
nur die jlägerin hätte beantworten kfnnen, bleiben oÖen. Das yrteil werde 
schriWlich ge(ällt und anschliessend an die Karteien verschickt, verkündet 
Zichter Uchürmann.

Ein Baar 1age sBäter sagt Zechtsanwalt David Grimm am 1ele(on, die 
Zechts(olgen dieser ?Uäumnis5, wie das Nichterscheinen genannt wird, sei-
en unter –uristen umstritten, wie sich ;üngst auch an einer –uristentagung 
zum pivilBrozessrecht ergeben habe. Es sei unter anderem darum gegan-
gen, ob das Gericht au( eine jlage eintreten müsse oder nicht, wenn die kla-
gende Kartei einer unbegründeten jlage an der 9auBtverhandlung ?säu-
mig5 sei.

Fazit’ xan ist sich uneinig.

Für die beklagte Arbeitgeberin sei dies ein ärgerliches Ereignis, sagt Grimm, 
sie habe keine andere Rahl, als diesen ?UBiessrutenlau( au( sich zu neh-
men5.

Doch auch die klagende Angestellte hat nichts gewonnen. Rie das Gericht 
ein Baar 1age sBäter au( An(rage mitteilt, wurde ihre jlage abgewiesen. Die 
unterlegene jlägerin muss (ür die Gerichtskosten und Anwaltskosten der 
Jeklagten au ommen. Falls das yrteil rechtskräWig wird.

Illustration: Till Lauer
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